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I.  

Allgemeine Bestimmungen 

  

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 Die Gesellschaft führt die Firma Lotto24 AG. 

 Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

Gegenstand des Unternehmens 

 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Bereitstellung und der 

Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen 

Medien, insbesondere die internet-basierte Vermittlung der Teilnahme an Lotte-

rien. 

 Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Er-

reichung und Verwirklichung des Gegenstands gemäß Absatz (1) notwendig oder 

nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und 

Ausland errichten sowie Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen be-

teiligen, Beteiligungen an Unternehmen veräußern oder Unternehmensverträge 

abschließen. 

  

Bekanntmachungen 

 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Inhabern 

zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Datenfernübertra-

gung übermitteln. 

II.  

Grundkapital und Aktien 

  

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 24.154.890 (in Worten: vierund-

zwanzig Millionen einhundertvierundfünfzigtausendachthundertneunzig Euro). 

Das Grundkapital ist eingeteilt in 24.154.890 (in Worten: vierundzwanzig Millionen 
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einhundertvierundfünfzigtausendachthundertneunzig) Stückaktien (Aktien ohne 

Nennbetrag). 

 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 3. Juni 2024 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sach-

einlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 4.830.978 (in Worten: vier Millionen achthundertdreißigtausendneunhun-

dertachtundsiebzig Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Den Aktionä-

ren ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 

oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 

über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-

tionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(b) für Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 

2.415.489 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zweck des 

(auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen, zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände 

(einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Ge-

sellschaft verbundene Unternehmen) sowie gegen Bar- oder Sacheinlagen 

zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften; 

(c) für die Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Opti-

onen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten; 

(d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-

tung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich un-

terschreitet. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1, 

186 Absatz 3 Satz 4 AktG aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen Ak-

tien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht überschreiten. Diese 

Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, 

der auf diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der 

Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019 unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze vermindert sich ferner um den 

anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die 

zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit Opti-

ons- oder Wandlungsrecht oder mit Options- oder Wandlungspflicht auszu-

geben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des 
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Genehmigten Kapitals 2019 unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung, insbesondere den Inhalt der Ak-

tienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat 

ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapital-

erhöhung aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 

anzupassen. 

 – leer – 

 Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben. Die Aktionäre werden in das 

Aktienregister eingetragen. 

 Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung dar-

über, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so 

lauten sie auf den Namen. 

 Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine sowie 

von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Anspruch auf Einzel- oder Mehr-

fachverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig 

und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben ist, an 

der die Aktien zum Handel zugelassen sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, gegen 

Kostenerstattung Aktienurkunden auszustellen, die einzelne oder mehrere Aktien 

verkörpern. 

 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 

III.  

Vorstand 

  

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Im Übrigen bestimmt 

der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

 Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von 

höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen, jeweils für höchstens fünf 

Jahre, sind zulässig. 

 Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende Vor-

standsmitglieder bestellt werden. 
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 Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Der Geschäfts-

verteilungsplan des Vorstands bedarf seiner Zustimmung. 

  

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglie-

der des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit 

einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hin-

sichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. 

 Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Mitglieder des Vorstands einzelvertre-

tungsbefugt sind. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, vertritt diese die 

Gesellschaft stets allein. 

 Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Mitglieder des Vorstands und zur gesetz-

lichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstand berechtigte Prokuristen von 

dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG 

bleibt unberührt. 

 Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung des Vorstands zu bestimmen, dass 

bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. Der Aufsichtsrat 

kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften 

allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bestimmun-

gen genügt, im Voraus erteilen. 

IV.  

Aufsichtsrat 

  

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

 Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 

die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann eine 

kürzere Amtszeit bestimmen. Die Bestellung eines Nachfolgers eines vor Ablauf 

seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversamm-

lung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmit-

glied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsrats-

mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt 
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ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds erlischt, so-

bald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spä-

testens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch 

eine unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats an den Vorstand 

zu richtende textförmliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 

niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats - oder im Falle der Niederlegung 

durch den Vorsitzenden, der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden – kann 

eine Fristverkürzung oder einen Verzicht auf die Frist erklären. Die Möglichkeit 

zur Niederlegung des Amts mit sofortiger Wirkung bei Vorliegen eines wichtigen 

Grunds bleibt unberührt. 

  

Vorsitzender und Stellvertreter 

 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertre-

ter für die in § 7 Abs. (2) dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt 

unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten anwesenden Mitglieds des Auf-

sichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmit-

glieder bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden 

Sitzung. Dasselbe gilt entsprechend für den Fall der gerichtlichen Bestellung. 

Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus ih-

ren Ämtern aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 

des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser ver-

hindert ist. 

  

Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 

selbst fest. 

  

Sitzungen 

 Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss 

zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 

 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Bestimmung der Form der Sitzung 

in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absen-

dung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 
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Fällen kann die Einberufung auch mündlich oder telefonisch unter angemessener 

Verkürzung der Frist erfolgen. 

 Mit der Einberufung sind Ort, Datum und Tageszeit der Sitzung sowie die Gegen-

stände der Tagesordnung mitzuteilen. 

 Die Leitung der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, bei dessen 

Verhinderung seinem Stellvertreter oder hilfsweise dem an Lebensjahren ältesten 

oder einem anderen einstimmig hierzu bestimmten Mitglied des Aufsichtsrats. 

Der Sitzungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tages-

ordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 

  

Beschlussfassung 

 Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Ist ein 

Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 

hierüber nur beschlossen werden, wenn kein in der Sitzung anwesendes Auf-

sichtsratsmitglied widerspricht. Mangels Widerspruchs eines anwesenden Auf-

sichtsratsmitglieds ist abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern in diesem Fall Gele-

genheit zu geben, binnen einer vom Sitzungsleiter zu bestimmenden angemes-

senen Frist ihre Stimme schriftlich, per Telefax, Email oder mittels sonstiger ge-

bräuchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben oder aber in gleicher Form der 

Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die 

abwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Beschlussfassung vor Ablauf der gesetz-

ten Frist zugestimmt oder innerhalb dieser Frist nicht widersprochen haben. 

 Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch mündliche, telefoni-

sche oder textförmliche Stimmabgaben sowie durch Stimmabgaben mittels sons-

tiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel zulässig, wenn der Aufsichtsrats-

vorsitzende dies für den Einzelfall bestimmt. Ein Widerspruchsrecht der Mitglie-

der des Aufsichtsrats besteht nicht. Solche Beschlüsse werden vom Abstim-

mungsleiter, der entsprechend § 10 Abs. (4) bestimmt wird, schriftlich festgestellt 

und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 

aus denen er insgesamt zu bestehen hat, jedoch in keinem Fall weniger als drei 

Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann 

an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme ent-

hält. 

 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Auf-

sichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder 

schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwe-

sende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich 

innerhalb einer vom Sitzungsleiter zu bestimmenden angemessenen Frist münd-

lich, telefonisch, textförmlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommuni-

kationsmittel abgeben, sofern kein in der Sitzung anwesendes Mitglied wider-

spricht; ein Widerspruch kann jedoch nicht erhoben werden, wenn das 
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abwesende und die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege 

allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens in Verbindung stehen und den 

Beschlussgegenstand erörtern können. Die in Form gemischter Beschlussfas-

sungen gefassten Beschlüsse werden vom Sitzungsleiter schriftlich festgestellt 

und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 Innerhalb einer Sitzung dürfen Abstimmungen zu Tagesordnungspunkten wieder-

holt werden. Im Falle eines von der vorherigen Abstimmung abweichenden Be-

schlusses gilt die vorherige Abstimmung als nicht erfolgt. Eine nochmalige Wie-

derholung der Abstimmung in derselben Sitzung ist nur zulässig, wenn sämtliche 

der bei der bzw. den vorherigen Abstimmung(en) anwesenden Mitglieder des Auf-

sichtsrats dem zustimmen. 

 Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht durch die Satzung oder das Gesetz eine andere Mehrheit zwingend 

vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. Ergibt eine 

Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über den-

selben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende 

zwei Stimmen. Dies gilt auch bei Wahlen. 

 Der Vorsitzende und – bei Verhinderung des Vorsitzenden – der Stellvertreter sind 

ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des 

Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen abzuge-

ben sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind als Nachweis, 

nicht jedoch als Wirksamkeitserfordernis, Niederschriften anzufertigen, die vom 

Sitzungsleiter – bzw. bei Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom Abstim-

mungsleiter – zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten sind. 

  

Ausschüsse 

 Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen 

Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig 

über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten. 

 Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen des § 9, § 10 Abs. (2) bis 

(4) sowie § 11 Abs. (1), (2), (4) bis (6) und (8) sinngemäß; die Geschäftsordnung 

des Aufsichtsrats kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes anordnen. Bei 

Abstimmungen und bei Wahlen gibt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme 

des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag. 

 Der Vorsitzende des Ausschusses ist ermächtigt, die zur Durchführung der Be-

schlüsse des Aufsichtsratsausschusses erforderlichen Willenserklärungen in des-

sen Namen abzugeben. 
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Vergütung 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zuge-

hörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung von EUR 25.000. Die nach 

Satz 1 bestimmte Grundvergütung erhöht sich für den Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats auf das Zweieinhalbfache, für den stellvertretenden Vorsitzenden auf 

das Anderthalbfache. Bestehen Ausschüsse des Aufsichtsrats, erhalten deren 

Mitglieder, unabhängig davon, ob sie Mitglied in einem oder in mehreren Aus-

schüssen sind, für die Tätigkeit in den Ausschüssen zusätzlich eine Vergütung 

von EUR 10.000, wenn der entsprechende Ausschuss in dem betreffenden Ge-

schäftsjahr getagt hat. 

 Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht wäh-

rend eines vollen Geschäftsjahrs angehört haben oder jeweils den Vorsitz oder 

den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrats nicht während eines vollen Ge-

schäftsjahrs innegehabt haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig unter Aufrun-

dung auf volle Monate. Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten 

setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur 

Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. 

 Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied an einer Sitzung des Aufsichtsrats bzw. eines 

Ausschusses nicht teil, so reduziert sich ein Drittel der ihm nach Abs. (1) und Abs. 

(2) zustehenden Vergütung für die Aufsichtsrats- bzw. Ausschusstätigkeit prozen-

tual im Verhältnis der im betreffenden Zeitraum stattgefundenen Aufsichtsrats- 

bzw. Ausschusssitzungen gegenüber den Aufsichtsrats- bzw. Ausschusssitzun-

gen, an denen das Aufsichtsratsmitglied nicht teilgenommen hat. 

 Die Vergütung nach Abs. (1) wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die 

den Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über 

seine Billigung entscheidet. 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller baren Auslagen sowie 

der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen anfallenden Umsatzsteuer. 

 Mit Antritt ihrer Tätigkeit haben die Aufsichtsmitglieder einen Anspruch gegen die 

Gesellschaft auf Einbeziehung in eine angemessene D&O-Versicherung ohne 

Selbstbehalt mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 10.000.000, für die 

folgende Maßgaben gelten: 

(a) Für den Fall, dass die Deckungssumme durch andere Schadensereignisse 

aufgebraucht wurde, ist der Gesellschaft durch den D&O-Versicherer ein 

Recht auf einmalige Wiederauffüllung innerhalb einer Versicherungsperiode 

eingeräumt, von dem die Gesellschaft im Interesse des Aufsichtsratsmitglieds 

unaufgefordert Gebrauch machen wird. 

(b) Es besteht Versicherungsdeckung auch für im oder aus dem Ausland und/o-

der nach ausländischem Recht gegen das Aufsichtsratsmitglied geltend ge-

machte Ansprüche, insbesondere Punitive und/oder Exemplary Damages, 
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soweit rechtlich zulässig. Die Deckung kann hinsichtlich einzelner Länder an-

gemessen beschränkt werden. 

(c) Die Versicherungsdeckung umfasst die Übernahme von Verteidigungskosten 

des Aufsichtsratsmitglieds einschließlich des für internationale Großsozietä-

ten oder entsprechende Spezialkanzleien angemessenen marktüblichen Ho-

norars für die vom Aufsichtsratsmitglied frei zu wählenden Rechtsanwälte. 

(d) Der Anspruch umfasst zeitlich Versicherungsschutz für die gesamte Amtszeit 

des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds sowie nach Erlöschen des Aufsichts-

ratsmandates den Zeitraum bis Ablauf der jeweiligen aktienrechtlichen Ver-

jährungsfrist für die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Pflichtverlet-

zungen von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Für die Zeit, in der der Versiche-

rungsschutz nach Erlöschen des Aufsichtsratsmandats fortbesteht, ist das 

ehemalige Aufsichtsratsmitglied im Rahmen der D&O-Versicherung den ak-

tuellen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern gleichzustellen. 

(e) Sollte der vorstehend beschriebene Mindeststandard aufgrund von Verände-

rungen im D&O-Markt zukünftig nicht oder nicht mehr zumutbar aufrecht-

erhalten werden können, hat die Gesellschaft einen Versicherungsschutz zu 

verschaffen, der dem beschriebenen Mindeststandard unter den dann beste-

henden Marktverhältnissen am nächsten kommt. 

 Über andere Vergütungsarten sowie Leistungen mit Vergütungscharakter für die 

Mitglieder des Aufsichtsrats entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss. 

  

Änderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung 

betreffen. 

V.  

Hauptversammlung 

  

Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung; 

Bild- und Tonübertragung 

 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Bör-

senplatz, an dem die Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zugelassen 

sind, oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern statt. 

 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt, soweit das Gesetz keine abwei-

chende Frist bestimmt, mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Tag der 

Hauptversammlung. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberu-

fung sind nicht mitzurechnen. 
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 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung für 

die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und 

deren Anmeldung der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-

ten Adresse schriftlich, per Telefax oder auf einem in der Einberufung bezeichne-

ten elektronischen Weg spätestens sechs Tage vor der Versammlung zugeht. Der 

Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

 Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild über-

tragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Über die Übertragung entscheidet der 

Vorstand und gibt deren Einzelheiten in der Einberufung bekannt. 

  

Stimmrecht 

 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

 Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollmach-

ten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der 

über § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt werden, sind 

in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Der Nachweis der Vollmacht kann der Ge-

sellschaft auf einem vom Vorstand näher zu bestimmenden Weg der elektroni-

schen Kommunikation übermittelt werden. Die Einzelheiten werden in der Einbe-

rufung bekannt gemacht. 

  

Leitung der Hauptversammlung 

 Die Leitung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats oder durch ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied des 

Aufsichtsrats. 

 Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, 

in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art, 

Form und Reihenfolge der Abstimmungen. 

 Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der Haupt-

versammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Verhand-

lungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 

des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen festzusetzen. 

  

Beschlussfassung 

 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht Regelungen der 

Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher 
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Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Sofern das Gesetz für Be-

schlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehr-

heit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei 

der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Eine Abberufung von Mitglie-

dern des Aufsichtsrats bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der ab-

gegebenen gültigen Stimmen. 

 Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die Stimmen, die mit Aktien verbun-

den sind, deren Inhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich der 

Stimme enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben ha-

ben. 

VI.  

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

  

Jahresabschluss, ordentliche Hauptversammlung, Ergebnisverwendung 

 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahres- sowie einen et-

waigen Konzernabschluss und – soweit gesetzlich vorgeschrieben – die jeweili-

gen Lageberichte für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Ab-

schlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Nach Eingang des Prüfungsberichts sind 

der Jahresabschluss, ein etwaiger Konzernabschluss, die Lageberichte und der 

Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Auf-

sichtsrat den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. 

 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, einen etwaigen Konzernabschluss, die 

Lageberichte und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prü-

fen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung 

zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb der gesetzlichen Frist dem Vorstand 

zuzuleiten. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er den 

vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und einen etwaigen Konzernab-

schluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist 

dieser festgestellt. 

 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzüglich die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie beschließt über die Entlastung 

des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers und 

über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den 

Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellen-

den Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 

Gewinnrücklagen einstellen. Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte 

des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen 

nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. 
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 Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein Viertel des Jah-

resüberschusses, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellen-

den Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, in andere Gewinnrücklagen ein-

zustellen. 

 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem fest-

gestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine an-

dere Verwendung bestimmen als in § 58 Abs. 3 S. 1 AktG vorgesehen ist. Die 

Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine Sachaus-

schüttung beschließen. Nach Ablauf eines Geschäftsjahrs kann der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 AktG einen Abschlag auf den 

voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre auszahlen. 

  

Gründungskosten, Umwandlungskosten und Aufbringung des Grundkapitals 

 Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Tipp24 Deutschland GmbH 

(vormals Amtsgericht Hamburg HRB 115191) entstanden. 

 Das Grundkapital wurde in Höhe von EUR 7.985.088 durch formwechselnde Um-

wandlung der Tipp24 Deutschland GmbH gemäß Umwandlungsbeschluss vom 

27. April 2012 erbracht. In Höhe von EUR 7.960.088 wurde das Stammkapital der 

Tipp24 Deutschland GmbH im Wege der Sacheinlage verschiedener Vermögens-

gegenstände gemäß Kapitalerhöhungsbeschluss vom 27. April 2012 erbracht. 

Das Grundkapital der Gesellschaft entspricht dem Stammkapital der Tipp24 

Deutschland GmbH. Die Aktionärin ist am Grundkapital der Gesellschaft im Zeit-

punkt des Formwechsels ebenso wie am Stammkapital der Tipp24 Deutschland 

GmbH beteiligt. 

 Die Gesellschaft trägt die Kosten des Formwechsels (Gerichtsgebühren, Veröf-

fentlichungskosten, Notarkosten, Prüfungskosten sowie ggf. Vergütung für vorbe-

reitende Beratungstätigkeit) bis zum Gesamtbetrag von EUR 25.000, jedoch 

höchstens soweit der Wert des Vermögens der Gesellschaft zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens des Formwechsels nach Abzug der Verbindlichkeiten und 

Rückstellungen den Betrag des Grundkapitals übersteigt. 

 Nach § 243 Abs. 1 UmwG sind Festsetzungen über Sondervorteile, Gründungs-

aufwand, Sacheinlagen und Sachübernahmen, die in dem Gesellschaftsvertrag 

der GmbH enthalten sind, in die Satzung der Aktiengesellschaft zu übernehmen. 

Diese lauten:  

"Die Kosten der Gründung der Gesellschaft (Gerichtsgebühren, Veröffentli-

chungskosten, Notarkosten, sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Bera-

tungstätigkeit) bis zu höchstens EUR 2.500,00 gehen zu Lasten der Gesell-

schaft.  

Die Gesellschaft trägt die Kosten von Kapitalerhöhungen (Gerichtsgebühren, 

Veröffentlichungskosten, Notarkosten, sowie ggf. Vergütung für vorbereitende 
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Beratungstätigkeit) und ihrer Durchführung (Übernahmeerklärung und ggf. Er-

füllung bis zu höchstens 10 % des Kapitalerhöhungsbetrags nebst evtl. Agio 

oder Rücklage)." 

 

*** 

Hiermit bescheinige ich, der unterzeichnete Hamburgische Notar 
 

Prof. Dr. Peter Rawert, 
 
dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Hauptversammlungsbe-
schluss vom 27.09.2019 über die Änderung der Satzung und die unveränderten 
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen 
Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 
 
Hamburg, den 30.09.2019 
 
 
 

 
    Prof. Dr. Peter Rawert 

    - Notar - 
 


